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Betrifft 

Novelle zur Straßenverkehrsordnung 1960 

Die NÖ Landesregierung hat beschlossen, dass gegen den Entwurf eines Bundesge­

setzes zur Änderung der Straßenverkehrsordnung 1960 keine Einwendungen erhoben 

werden. 

Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass Novellen der Straßenverkehrsordnung regel­

mäßig mit einer fortlaufenden Nummer bezeichnet werden. Dies ist im vorliegenden Fall 

nicht vorgesehen. Ein einheitliches System der Änderungen erschiene jedoch nützlich und 

hilfreich. 

Dem Präsidium des Nationalrates werden u.e. 25 Ausfertigungen dieser Stellungnahme 

übermittelt. 
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1. An das Präsidium des Nationalrates (25-fach) 

2. an das Präsidium des Bundesrates 

3. an alle vom Lande Niederösterreich entsendeten Mitglieder 

des Bundesrates 

4. an alle Ämter der Landesregierungen 

(zu Handen des Herrn Landesamtsdirektors) 

5. an die Verbindungsstelle der Bundesländer 

6. an das Bundeskanzleramt-Verfassungsdienst 

7. an den Landtag von Niederösterreich 

(zu Handen des Herrn Präsidenten) 

zur gefälligen Kenntnisnahme 

Für die Richtigkeit 

der Ausfertigung 

~~ 

NÖ Landesregierung 

Dr. Pröll 

Landeshauptmann 
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